
Vereinbarung
über die Betreuung der Topothek
abgeschlossen zwischen der  Gemeinde und dem/der  Topothekar/in

Name:

Anschrift:

PLZ:                       Ort:

Name:

Anschrift:

PLZ:                                       Ort:

St
an

d:
 A

pr
il 

20
23

Gemeinde Vachendorf

Hauptstraße 15

83377               Vachendorf

Präambel

	Die Gemeinde betreibt eine Internetseite mit einer dahinterstehenden Datenbank (im Folgenden kurz
„Topothek“ genannt) mit dem Zweck, historische Dokumente auf dieser Plattform für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen und sohin regionale und/oder historische Identitäten von Gemeinden und ihrer 
Bevölkerung zu bilden, indem interessante Orte, Geschehnisse und Bräuche aus verschiedenen Zeit-
abschnitten dargestellt werden. Diesbezüglich hat die Gemeinde eine Kooperationsvereinbarung mit 
dem Verein „ICARUS“1 abgeschlossen, der Software, Speicherplatz, Wartungsdienstleistungen und 
inhaltliche Unterstützung für den Betrieb der Topothek bereitstellt.

Der/die Topothekar/in wird ehrenamtlich tätig und möchte die Betreiberin bei der Erreichung dieses Zieles 
unterstützen. Eine Übertragung gesetzlicher Verpflichtungen der Betreiberin aus dem Archivwesen, (z.B. jene 
des § 16 NÖ Archivgesetzes), auf den/die Topothekar/in erfolgt damit ausdrücklich nicht. Die diesbezüglichen 
Pflichten nimmt die Gemeinde weiterhin selbst wahr.

––––––––––––
1)	 ICARUS – Internationales Zentrum für Archivforschung, Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 2-4, Tower C, Floor 9, 
	 A-1100 Wien, ZVR 250156583
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im Folgenden „Gemeinde“ genannt im Folgenden „Topothekar/in“ genannt



1. Zugang zur Topothek und Auftrag

1.1.	
Die Gemeinde beauftragt und gestattet dem/der Topothekar/in bis auf Widerruf die Bearbeitung der Topothek 
und der dahinterstehenden Datenbank und stellt ihm/ihr die von ICARUS zur Verfügung gestellten Zugangsdaten 
(Nutzername und Passwort) zur Verfügung. 

1.2.
	Der/die Topothekar/in verpflichtet sich, die übergebenen Zugangsdaten geheim zu halten und insbesondere 
Dritten nicht zugänglich zu machen. Dem/der Topothekar/in ist bewusst, dass dies auch die sichere Verwahrung 
der Zugangsdaten umfasst. Diese Geheimhaltungsverpflichtung geht über das Ende der Laufzeit dieser Verein-
barung hinaus.

2. Pflichten des/der Topothekars/in

2.1.	
Der/die Topothekar/in erklärt sich bereit, alle rechtlichen Verpflichtungen, die die Gemeinde als Betreiberin 
(Content-Provider) der Topothek treffen, einzuhalten. Dem/der Topothekar/in ist in diesem Zusammenhang der 
Kooperationsvertrag mit ICARUS sowie die Notwendigkeit der Einhaltung der Urheberrechtsgesetze bekannt. 

2.2.	
Der /die Topothekar/in ist nicht verpflichtet, bestimmte Mindestmengen an Inhalten in die Topothek einzupfle-
gen, sichert aber zu, dass er bei der Betreuung der Topothek und Einpflege von Inhalten größte Sorgfalt walten 
lässt. 

2.3.	
Der /die Topothekar/in erklärt sich bereit, vor Beginn seiner/ihrer Tätigkeit eine Einschulung von ICARUS (so-
wohl hinsichtlich der technischen Handhabung der Software als auch hinsichtlich rechtlicher Grundzüge zum 
Urheberrecht und Datenschutz) zu absolvieren. 

2.4.	
Dem/der Topothekar/in ist bekannt, dass an Lichtbildern, Zeichnungen, Videos, Musikaufnahmen usw (nachfol-
gend gesammelt „Inhalte“) Urheberrechte oder sonstige Immaterialgüterrechte Dritter bestehen können, die 
zu beachten sind. Er/Sie sagt zu, dass er/sie sich vor Hochladen der Inhalte von den dazu berechtigten Personen 
die notwendige Zustimmung zur Bearbeitung, Vervielfältigung und Veröffentlichung der Inhalte in der Topothek 
einholen wird und dies nur bei gegebener Zustimmung vornimmt. Dafür kann der Topothekar ein von der Ge-
meinde zur Verfügung gestelltes Formular oder sonst ein geeignetes Mittel verwenden.

2.5.	
Der/die Topothekar/in nimmt zur Kenntnis, dass er/sie die Gemeinde im Verhältnis zu ICARUS vertritt und mit 
ICARUS die Kommunikation führt. Daher hat der/die Topothekar/in für die Zustellbarkeit an eine von ihm an ICA-
RUS genannte E-Mail-Adresse zu sorgen und eingehende E-Mails von ICARUS (inkl. Newsletter) von ICARUS recht-
zeitig zu bearbeiten, insbesondere, da über diesen Kontakt auch allfällige Vorwürfe bzw. Unterlassungsersuchen 
Dritter, sofern diese bei ICARUS von den Dritten angebracht wurden, zur Klärung der Sach- und Rechtslage kom-
muniziert werden müssen. 

2.6.	
Der/die Topothekar/in verpflichtet sich, die Zustellbarkeit an die eigene E-Mail-Adresse zu gewähren und die-
se regelmäßig abzurufen, zu lesen und zu bearbeiten, insbesondere, damit auch allfällige dort geltend gemachte 
Rechtsansprüche Dritter geprüft und bearbeitet werden können. 
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2.7.	
Der/die Topothekar/in verpflichtet sich, im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Topothek erhaltene perso-
nenbezogene Daten und Inhalte ausschließlich im Rahmen der gegenständlichen Vereinbarung mit der Gemein-
de oder auf deren gesonderte schriftliche Weisung zu verarbeiten. Er/sie ist der Gemeinde ebenfalls berichts-
pflichtig.

2.8.	
Weiters sorgt der/die Topothekar/in, dass er/sie alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicher-
heit der Verarbeitung personenbezogenen Daten und Inhalte ergriffen hat.

3.	 Datenlöschung aus der Topothek/Umgang mit Anspruchsbehauptungen Dritter

3.1.	
Dem/der Topothekar/in ist es nicht gestattet, Datensätze ohne Zustimmung der Gemeinde zu löschen. 

3.2.	
Sollte es aufgrund eines Vorwurfes oder behaupteten Rechtsanspruches eines Dritten notwendig werden, Daten 
vom Netz zu nehmen bzw. zu löschen, wird dies der/die Topothekar/in auf Weisung der Gemeinde unverzüglich 
tun. 

3.3.	
Gelangt eine behauptete Rechtsverletzung/Rechtsanspruch dem/der Topothekar/in zur Kenntnis (über ICARUS, 
über die Beschwerdemail bzw. sonst), wird er/sie in einem ersten Schritt vorsorglich die inkriminierten Daten un-
mittelbar vom Netz nehmen (jedoch nicht löschen) und sich im nächsten Schritt umgehend mit der Gemeinde 
hinsichtlich der weitere Vorgehensweise abstimmen und auf weitere Anweisung der Gemeinde handeln. 

4.	 Neu entstehende (Urheber-)Rechte 

4.1.	
Sämtliche Rechte, die der/die Topothekar/in durch die Bearbeitung und Erstellung/Einpflegung der Daten/
Metadaten in die Topothek erwirbt, gehen in das alleineige Eigentum der Gemeinde über bzw. räumt der/die 
Topothekar/in hiermit der Gemeinde die uneingeschränkten (sachlich, zeitlich und örtlich unbeschränkten, ex-
klusiven) Werknutzungsrechte an diesen ihm durch die Bearbeitung und Einpflegung entstehenden Urheber- 
und sonstigen Immaterialgüterrechten ein. Diese Rechteeinräumung gilt ungeachtet der Beendigung der gegen-
ständlichen Vereinbarung. 

5.	 Unterstützung der Gemeinde 

Der/die Topothekar/in ergreift die technischen und organisatorischen Maßnahmen, damit die Gemeinde die 
datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte (z.B. Auskunft, Berichtigung und Löschung) innerhalb der gesetzlichen 
Fristen jederzeit erfüllen kann und überlässt der Gemeinde alle dafür notwendigen Informationen. Wird ein ent-
sprechender Antrag an den/die Topothekar/in gerichtet, so hat der/die Topothekar/in den Antrag unverzüglich 
an die Gemeinde weiterzuleiten und dies dem/der Antragsteller/in mitzuteilen.

Der/die Topothekar/in unterstützt die Gemeinde weiters bei der Einhaltung der in den Art 32 bis 36 DSGVO ge-
nannten Pflichten (insb. Meldungen eines Datenvorfalls, etc.), insbesondere durch sofortige Meldung über einen 
Datenvorfall (Data Breach).
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6.	 Entgelt

6.1.	
Der/die Topothekar/in übt seine/ihre Tätigkeit unentgeltlich/ehrenamtlich aus. 

7.	 Dauer / Beendigung 

7.1.	
Die Gemeinde und der/die Topothekar/in schließen diese Vereinbarung auf unbestimmte Zeit.

7.2.	
Sowohl  Gemeinde als auch der/die Topothekar/in  können diese Vereinbarung jederzeit ohne Angabe von Grün-
den beenden. 

7.3.	
Dem/der Topothekar/in ist weiters bekannt, dass sich die Gemeinde vorbehält, den Zugang jederzeit zu sperren, 
sollte es zu Differenzen zwischen der Gemeinde und dem/der Topothekar/in aus welchen Gründen auch immer 
kommen, insbesondere hinsichtlich der Qualität der eingepflegten Daten oder Verletzungen der Rechte Dritter.

7.4.	
Der/die Topothekar/in überlässt sämtliche an ihn (als Topothekar/in und Vertreter der Gemeinde) zur Verwah-
rung übergebenen bzw. überlassenen Werkstücke oder Originale.

Ort, Datum:                                                      Unterschrift: Gemeinde                                        Unterschrift: Topothear/in
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